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Speaker: Dr. Angelica Schwarz

Dr. Angelica Schwarz ist vorwiegend im Bereich des nationalen und internationalen 

Steuerrechts für Privatpersonen und Gesellschaften tätig.

Angelica Schwarz publiziert regelmässig und hält Vorträge an Konferenzen zu Steuerfragen mit 

besonderem Schwerpunkt auf Themen rund um Daten, Digitalisierung, Innovation und Technologie. Ihre 

Dissertation verfasste sie über die handels- und steuerrechtliche Behandlung von Daten unter 

besonderer Berücksichtigung von verrechnungspreislichen Aspekten. Für das Projekt "Future Data 

Assets" wurde sie als Konsortiumsmitglied gewählt. Es handelt sich hierbei um eine vom deutschen 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Initiative, die sich mit der monetären 

Bewertung von Unternehmensdatenkapital beschäftigt. Darüber hinaus wurde sie in den 

Normungsausschuss des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) gewählt – einer deutschen Organisation 

zur Förderung des technischen Fortschritts, welche die Interessen von Ingenieuren und Ingenieurinnen 

in Deutschland vertritt. Als Teil dieser Arbeitsgruppe unterstützt Angelica Schwarz die Forschung, 

Entwicklung und Etablierung internationaler, standardisierter Richtlinien, die sich unter anderem mit den 

Fragen beschäftigen, nach welchen Kriterien Daten in der Bilanz als Vermögenswert ausgewiesen und 

wie Daten bewertet werden können.
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Was sind Data Assets?
Definition

Data AssetsAssetsData

ISO Definition: Darstellung von 

Informationen, die in einer 

formalisierten Art zur 

Kommunikation, Interpretation oder 

Verarbeitung durch Mensch oder 

Maschine geeignet ist

Allgemeinsprachlich (Duden): 

Wertgegenstand, Kapital oder 

Ähnliches als Bestandteil eines 

Vermögens

OR-Rechnungslegungsrecht: 

Gesamtheit der dem Unternehmen 

zuzuordnenden, identifizierbaren 

und in Geld bewertbaren 

Nutzenpotenziale

Unternehmensdatenkapital: 

Monetär bewertbarer Nutzen aus 

der irgendwie gearteten 

Verwendung von einem 

Unternehmen zur Verfügung 

stehenden Datenbeständen



Gründe für Datenbilanzierung
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Vorteile

▪ Entscheidungsgrundlage für Kapitalmarktteilnehmer

− Finanzierungsrunden für Unternehmen

− Venture Capital

− Kreditverhandlungen

− Verhandlungen mit Investoren oder anderen Stakeholdern

▪ Internes Tool für den VR sowie das Management (Controlling)

Risiken

▪ Unabhängigkeit im Rahmen der Bewertung von Daten

▪ Künstliches Aufblasen der Bilanz
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Gründe für Datenbilanzierung
Vorteile und Risiken



Sachverhalt

▪ Industrie AG kauft die Giesserei AG, welche eine Giesserei betreibt

▪ Giesserei stellt jährlich auf 5 Fertigungslinien ca. 78'000 Teile her → ca. 10% 

der Teile sind Ausschuss und müssen nochmals eingeschmolzen werden

▪ Vor dem Kauf wurde eine Legal Due Diligence durchgeführt, welche ohne 

materielle Red Flags abgeschlossen wurde

▪ Verkaufspreis: CHF 10 Mio.

▪ Das SPA enthielt gewöhnliche Zusicherungen und Garantien (Reps & 

Warranties) und die Anwendung der gesetzlichen Gewährleistungsrechte

▪ 2 Jahre nach dem Kauf steigt die Ausschussrate von 10% auf 70% und der 

Umsatz bricht um CHF 1 Mio. ein

▪ Was ist passiert?
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Gründe für Datenbilanzierung
Wenn Daten mit einem Pricetag versehen werden… (1/3)

Industrie AG

Giesserei

Giesserei AG



Problem der Giesserei

▪ Wichtige Einflussgrössen im Prozess sind digital nicht dokumentiert bzw. 

werden nicht gemessen oder erfasst (Dokumentation findet nur auf 

Papier statt, welches später entsorgt wird)

▪ Das "Geheimwissen" liegt bei 3 Mitarbeitern, die 2 Jahre nach dem Kauf 

allesamt pensioniert wurden

▪ Es bedarf erheblicher Investitionen und ca. 3 Jahre, um wieder auf die alte 

Ertragsfähigkeit zu kommen

▪ Zusicherungen und Garantien im SPA nützen nichts

Lösungsansatz

▪ Analyse der Datenlage auf Stufe Unternehmen und Produktion (dadurch wäre 

aufgefallen, dass der Betrieb nicht "autonom" funktioniert)

▪ Pricetag der Daten hätte Einfluss auf Kaufpreis gehabt; bilanzierte Data Assets 

wären ersichtlich gewesen

9www.voser.ch

Gründe für Datenbilanzierung
Wenn Daten mit einem Pricetag versehen werden… (2/3)

Industrie AG

Giesserei

Giesserei AG
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Gründe für Datenbilanzierung
Wenn Daten mit einem Pricetag versehen werden… (3/3)



Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach 

Obligationenrecht (OR)
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
Vorfrage: Materiell vs. immateriell?

Daten

Materielle Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
Kriterien

Vermögenswert

1.

Verfügungsmacht

Aufgrund vergangener Ereignisse

Wahrscheinlicher Mittelzufluss

Verlässliche Bewertbarkeit

2.

3.

4.

5.

Obligationenrecht (OR)



Objektive vs. subjektive Betrachtungsweise

▪ Die Frage, ob Daten als aktivierbare Vermögenswerte behandelt werden 

können, beurteilt sich anhand einer subjektiven Betrachtungsweise

▪ Daten haben nicht per se einen Wert

▪ Nur weil ein Unternehmen auf einem Berg von Daten sitzt, heisst dies noch 

nicht, dass die Daten Vermögenswerte darstellen; es braucht auch die Absicht 

des Unternehmens, die Daten zu verwenden / verwerten

Nutzenpotenzial(e)

▪ Gewinnsteigerung

▪ Gewinnerhaltung

▪ Verlustreduktion

▪ Verlustvermeidung
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
1. Voraussetzung: Vermögenswert

Customer 

data

Health data

Financial 

data

Vermögenswert

1.

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/07/10/The-nexus-of-innovation-policy-improvements-changing-at-never-before-seen-pace-DIA&psig=AOvVaw34mP2vK9T-eglpNfiGKmSo&ust=1602433544312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiW6qW4quwCFQAAAAAdAAAAABAd


Rechtliche vs. faktische Verfügungsmacht

▪ Wirtschaftliche Betrachtungsweise; es kommt deshalb auf die faktische 

Kontrollmöglichkeit an

▪ Beurteilungskriterien: Risiko, Nutzenpotenzial, Haftung, etc.

▪ Virtueller oder physischer Zugang zum Data Pool

▪ Verfügungsmacht über den Server?

Ansetzung von Verpflichtungen

▪ Datenschutzrechtlich könnte das Unternehmen verpflichtet sein, seinen 

Datenbestand zu löschen (individueller Löschungsanspruch bei Big Data wohl 

weniger kritisch)

▪ Rückstellung für zukünftige Verpflichtung

▪ Risikoabschätzung vs. Abschätzung des Nutzenpotenzials
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
2. Voraussetzung: Verfügungsmacht

Verfügungsmacht

2.



Stichtagsprinzip

▪ Ereignisse in der Zukunft dürfen nicht vorweggenommen werden
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
3. Voraussetzung: Aufgrund vergangener Ereignisse

Aufgrund vergangener Ereignisse

3.

t



Wahrscheinlichkeit

▪ Vorsichtsprinzip als wichtiges Grundprinzip im OR-Rechnungslegungsrecht

▪ Erforderlich ist eine Wahrscheinlichkeit von signifikant mehr als 50%

▪ Signifikant mehr als 50% = 70%, 80% oder 90%?

Derivative vs. originäre Daten

▪ Erworben vs. selbst geschaffen

− Erworbene Daten haben bereits einen Markttest bestanden

− Selbst geschaffene Daten: Forschung und Entwicklung (F&E)

▪ Erworbene Daten mit anschliessender (Weiter-)Verarbeitung?

▪ Risikoabschätzung vs. Abschätzung des Nutzenpotenzials
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
4. Voraussetzung: Wahrscheinlicher Mittelzufluss

Wahrscheinlicher Mittelzufluss

4.

Derivative 

Daten

Originäre 

Daten
vs.

Markttest?



$$$

▪ Verlässliche Bewertbarkeit vs. Bewertung!

Bewertungsmethode

▪ Es gibt keine anerkannte (objektive) Bewertungsmethode!

▪ Verein für Deutsche Ingenieure (VDI): Ausarbeitung einer Richtlinie mit 

Zertifizierungsverfahren

▪ Projekt: Future Data Assets / Datenbilanz für KMU

▪ Welche Elemente müssen im Rahmen der Bewertung berücksichtigt werden?

− Zustands- und Kausalitätsanalyse

− Reifegrad

− Erstellung eines Datenkatalogs, in welchem die Nutzungsvarianten von 

Daten sowie die daraus abgeleiteten Qualitätsanforderungen festgelegt 

werden (Bewertungsmetrik)
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Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR
5. Voraussetzung: Verlässliche Bewertbarkeit

Verlässliche Bewertbarkeit

5.

Merke:

Das Kriterium der verlässlichen 

Bewertbarkeit sagt nichts darüber 

aus, zu welchem Wert der 

Vermögenswert tatsächlich zu 

aktivieren ist!



Datenbewertung

19www.voser.ch



20www.voser.ch

Datenbewertung
Notwendige Fortentwicklung des Rechts?

Berechnung: Marktkapitalisierung minus materielles Nettovermögen.

Quelle: HUPPERZ MARIUS/GROSS TOBIAS, Datengetriebene Unternehmenssteuerung durch Datenbewertung, S. 5.



Steuerrechtliche Aspekte (Deep Dive)
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Steuerrechtliche Aspekte (Deep Dive)
Transfer Pricing (Verrechnungspreise)

Sachverhalt

1. X. Co. I – III sind operativ tätige Gesellschaften mit Sitz in verschiedenen Staaten. Sie alle 

gehören zur X.-Gruppe. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit sammeln sie Rohdaten.

2. Das Management der X.-Gruppe entscheidet sich dafür, eine gruppenweite Big Data 

Strategie zu implementieren.

3. Zu diesem Zweck wird die X. Data Co. mit Sitz in der Schweiz gegründet, welche die Daten 

zentralisiert bearbeitet:

− Funktionen und Substanzen werden in die Schweiz verlagert (z.B. Büroräumlichkeiten, 

C-Level Employees, Datenspezialisten, Server, etc.)

− Rohdaten werden von den operativen Gesellschaften in die Schweiz transferiert

− X. Data Co. verarbeitet diese Rohdaten (Veredelungsprozess)

− Wertschöpfung findet in der Schweiz statt

4. Liegen die Erkenntnisse aus der Datenverarbeitung vor, stellt die X. Data Co. die Insights

den operativen Gesellschaften zur Verfügung, welche basierend darauf ihren Gewinn 

steigern können.

X. Holding Co.

X. Data Co.

X. Co. I X. Co. II X. Co. III

Raw data

Processed 

data

Raw data Raw data

1. 1.

2.

3.

4.

Wo ist dieser Gewinn steuerbar?



Fazit
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Fazit
Key take-aways

Key take-away 

no. 1
Wenn Daten konkret ein Wert zugewiesen wird, kann dies positive Auswirkungen auf praktische 

Anwendungsfälle haben.

Key take-away 

no. 2
Digital gehaltene Daten stellen immaterielle Vermögenswerte dar, wenngleich diese auf einem 

physischen Datenträger gespeichert sind.

Key take-away 

no. 3

Key take-away 

no. 4

Key take-away 

no. 5

Daten haben nicht per se einen Wert.

Derivative Daten sind von den originären Daten abzugrenzen.

Es ist fraglich, ob es noch zeitgemäss ist, dass originäre Daten nur zu den Herstellungskosten bilanziert 

werden dürfen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

25www.voser.ch


	Folie 1
	Folie 2: Speaker: Dr. Angelica Schwarz
	Folie 3: Inhaltsverzeichnis
	Folie 4
	Folie 5: Was sind Data Assets? Definition
	Folie 6
	Folie 7: Gründe für Datenbilanzierung Vorteile und Risiken
	Folie 8: Gründe für Datenbilanzierung Wenn Daten mit einem Pricetag versehen werden… (1/3)
	Folie 9: Gründe für Datenbilanzierung Wenn Daten mit einem Pricetag versehen werden… (2/3)
	Folie 10: Gründe für Datenbilanzierung Wenn Daten mit einem Pricetag versehen werden… (3/3)
	Folie 11
	Folie 12: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR Vorfrage: Materiell vs. immateriell?
	Folie 13: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR Kriterien
	Folie 14: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR 1. Voraussetzung: Vermögenswert
	Folie 15: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR 2. Voraussetzung: Verfügungsmacht
	Folie 16: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR 3. Voraussetzung: Aufgrund vergangener Ereignisse
	Folie 17: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR 4. Voraussetzung: Wahrscheinlicher Mittelzufluss
	Folie 18: Voraussetzungen für Datenbilanzierung nach OR 5. Voraussetzung: Verlässliche Bewertbarkeit
	Folie 19
	Folie 20: Datenbewertung Notwendige Fortentwicklung des Rechts?
	Folie 21
	Folie 22: Steuerrechtliche Aspekte (Deep Dive) Transfer Pricing (Verrechnungspreise)
	Folie 23
	Folie 24: Fazit Key take-aways
	Folie 25

